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Die Vorsitzende erklärt den Ablauf anhand einer Folie (Beilage 1 zum Protokoll). Zuerst sei über

die Gültigkeit der Initiative zu befinden (Traktandum a)). Dazu werde der stadträtliche Antrag

erörtert, dann diskutiert und abgestimmt. Zur Ungültigkeit bedürfe es einer Mehrheit von 2/3 der

anwesenden Ratsmitglieder. Eine materielle Diskussion sei in diesem Teil noch nicht zulässig.

Werde die Initiative für gültig erklärt, komme es anschliessend zur Begründung durch den Initia'

ten (Traktandum b)). Hierauf habe der Gemeinderat zu entscheiden, ob er die Initiative vorläufig

unterstütze. Dazu seien gemäss Art. 62 der Geschäftsordnung 12 Stimmen notwendig.

Werde die Initiative vorläufig unterstützt, sei zu beschliessen, an wen sie zu Bericht und Antrag

überwiesen werde, resp. ob der Gemeinderat bereits heute darüber materiell beraten wolle (Trak­

tandum c)).

a) Gültiqkeit

Die Vorsitzende hält fest, der Stadtrat habe dem Gemeinderat innert einem Monat zu berichten,

ob eine Initiative gültig oder ungültig zu erklären sei (Art. 59 Geschäftsordnung). Die Beurteilung

habe der Stadtrat gestützt auf Art. 4 des Gesetzes über das Vorschlagsrecht des Volkes (Initiativ­

gesetz) zu machen, welches die Ungültigkeitsgründe abschliessend aufzähle. Der Stadtrat stelle

mit Beschluss vom 18. August 2004 dem Gemeinderat den Antrag, die Einzelinitiative von Clau"'"

Schmid betreffend Kulturprozent für ungültig zu erklären. Der Stadtrat habe eine Grobanalyse der

rechtlichen Situation bei Dr. Benno Schnüriger eingeholt, welche - zusammengefasst - folgendes

ergeben habe: Formell sei die Initiative gültig. Hingegen verletze sie die inhaltlichen Schranken

des Initiativrechts in verschiedenen Aspekten:

a) Sie sei rechtswidrig, da sie in die abschliessende Budgetkompetenz des Grossen Gemeindera­

tes eingreife. Es sei nicht zulässig, über die Gemeindeordnung den Finanzhaushalt zu steuern.

Zudem sei sie rechtswidrig, da sie mit der Limitierung auf 1 % dazu führen könne, dass für

gebundene Ausgaben nicht mehr die nötigen Mittel zur Verfügung stünden.

b) sei sie ungültig infolge Unbestimmtheit oder mangelnder Eindeutigkeit. Der Begriff "kulturel­

le Zwecke" sei inhaltlich zu unbestimmt, um als budgetrelevante Grösse in die Gemeindeord­

nung aufgenommen zu werden. Zudem lasse die Initiative offen, ob auch Investitionen im

Kulturbereich erfasst seien oder nicht, denn die Globalbudgetierung sei auf die laufende

Rechnung beschränkt.
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Initiant Claudio Schmid teilt diese Ansicht nicht. Er sei über den ablehnenden Antrag des Stadtra­

tes erschrocken gewesen. Bevor ein Wort gefallen sei, werde die Initiative präventiv im Keim er­

stickt. Vom Rechtsgutachten sei er überrascht gewesen, denn er habe beim Ratssekretär summa­

risch abklären lassen, ob so eine Initiative möglich wäre. Ihm sei eine positive Antwort beschieden

worden, allerdings mit dem Vermerk, es sei fraglich, ob dies in der Gemeindeordnung sinnvoll sei.

Exakt dasselbe Instrument habe jedoch die Stadt während 30 Jahren mit der Entwicklungshilfe

angewendet. Zitat aus dem Gemeinderatsprotokoll vom 22. Januar 2001: "Die politische Gemeinde

Bülach wendet jährlich 1 % des einfachen Staatssteuerertrages zur Finanzierung langfristiger

Projekte in Entwicklungsgebieten auf. Die zur Verfügung stehende Summe soll zu gleichen Teilen

im In- und Ausland verwendet werden." Dies sei an sich dasselbe. Ihm sei in der Analyse der Satz

ins Auge gestochen "Im Zweifelsfalle für die Volksrechte". Er habe eine hohe Meinung zu den

Volksrechten. Deshalb sei der Stimmbürger entscheiden zu lassen.

Jakob Briner verweist auf die Ziffern 4.4.1 und 4.4.2 der Grobanalyse von Dr. Benno Schnüriger.

Träfen diese Feststellungen zu, dann sei die Initiative rechtswidrig und der Gemeinderat habe

keine andere Möglichkeit, als diese für ungültig zu erklären, wenn er seinen Job richtig machen

wolle. Eigentlich hätte er gerne noch eine Zweitmeinung gehabt. Er sehe jedoch einen Ausweg,

indem die in der Abstimmung unterliegende Partei Stimmrechtsbeschwerde einreiche. So erhalte

man Gewissheit. Sein Antrag laute, die Initiative für ungültig zu erklären.

Esther Caviola erklärt, die SP-Fraktion schliesse sich dem Antrag von Jakob Briner an.

Auch die FDP!CVP-Fraktion ist gemäss Bernhard Hecht auf Grund der Grobanalyse zum Schluss

gelangt, die Initiative für ungültig zu erklären. Es gehe nicht um das Abwürgen einer Diskussion.

Er schlage vor, einen korrekten Vorstoss einzureichen, dann könne man diesen inhaltlich diskutie­

ren. Die Auslandhilfe sei ein Gemeindeversammlungsbeschluss gewesen, das sei nicht dasselbe.

Die Gemeindeordnung binde den Gemeinderat, einen Gemeindeversammlungsbeschluss könne der

Gemeinderat jedoch selber wieder abändern.

Stephan Blätter verweist auf das Sprichwort: Drei Juristen, drei Meinungen, drei Rechnungen.

1. Dr. Schnüriger gelange zum Schluss, die Initiative sei widerrechtlich, weil die Initiative die ab­

schliessende Budgetkompetenz tangiere. Seiner Meinung nach sei dies jedoch kein zwingender

Grund. Wenn der Voranschlag nicht dem fakultativen Referendum unterstellt werden könne, dann

müssten in der Gemeindeordnung Leitlinien festgehalten werden können.

2. Die gebundenen Ausgaben könnten 1 % übersteigen: Für die einen sei dies Wunschtraum, für

die andern Albtraum. Die Theorie sei keine Realität. Nur die Theorie alleine mache keine Initiative

ungültig.
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3. Dr. Schnüriger habe sich die Frage nicht gestellt, ob es sich um einen ausformulierten Entwurf

oder um eine allgemeine Anregung handle. Die Einzelinitiative sei zuwenig konkret, als dass sie als

ausformuliert gelten könne. Eine Initiative in Form der allgemeinen Anregung, die zu konkret sei,

um entgegen genommen zu werden, wäre ein Novum.

Aus diesen Gründen sei er der Ansicht, die Initiative müsse für gültig erklärt werden.

Die Grüne-Fraktion ist gemäss Mike Bader grundsätzlich der Meinung, dass die Volksrechte gross­

zügig ausgelegt werden müssen. Der Souverän solle wenn nötig das letzte Wort haben. Nur müsse

der Souverän auch wissen, worüber er abstimmen soll. Auf der Basis der vorliegenden Einzeliniti'

tive werde es sehr schwierig sein, einen sinnvollen Vorschlag auszuarbeiten. Die Einzelinitiative sei

zu unbestimmt. Zudem erweise sie sich in zwei Punkten als widerrechtlich. Er schlage vor, dass der

Initiant die Initiative zurückziehe und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben anpasse. Mit die­

ser Formulierung sei ein juristisches Hickhack vorprogrammiert, was der Sache nicht dienlich sei.

Die Grüne-Fraktion werde die Einzelinitiative in dieser Form für ungültig erklären.

Bernhard Hecht antwortet auf das Votum von Stephan Blättier, dass die rechtlichen Abklärungen

nicht nur die Meinung von Dr. Schnüriger sei. Auch die Lehre sei diesbezüglich klar. Der Kommen­

tar Thalmann rede von der abschliessenden Budgetkompetenz und diese könne nicht durch die

Gemeindeordnung eingeschränkt werden.

Milos Alindc möchte lieber mit gesundem Menschenverstand entscheiden und die Verantwor­

tung selber übernehmen, als sich auf ein Gutachten abzustützen. Mit dem Globalbudget habe rr- ~

die Möglichkeit, Plus- und Minus-Beträge auf die Folgejahre zu übertragen, damit seien die 1 % ~

keine starre GrÖsse.Es müsse ja auch nicht genau 1 % sein, es könnten auch mal nur 0,9 % sein.

Er bittet. das Volk entscheiden zu lassen, ob es das will oder nicht.

Claudio Schmid hält fest, dass er den Beschluss juristisch nicht weiterziehen werde, sollte er in

der Abstimmung unterliegen. Es gäbe andere Möglichkeiten, das Thema weiter zu bearbeiten.

Marcel Schuppisser macht der Satz "Im Zweifel für die Volksrechte" Eindruck, weshalb er sich für

die Gültigerklärung ausspricht.

Stadtpräsident Beat Kocher widerspricht dem Vorwurf, der Stadtrat wolle die Initiative auf dem

Rechtsweg abwürgen. Falls die Initiative für gültig erklärt werde, sei es die Pflicht des Stadtrates,

sich sofort nochmals über die Gültigkeit Rechenschaft abzulegen und nicht erst nach einer allfäl­

ligen Volksabstimmung.
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Claudio Schmid möchte wissen, wo der Stadtrat die wesentlichen Unterschiede sieht zwischen

seiner Initiative und der Entwicklungshilfe.

Stadtpräsident Beat Kocher erklärt, dass es sich bei der Entwicklungshilfe um Projekte handelte,

für welche die Stadt nicht in der Pflicht gestanden habe. Sie habe selber auswählen können, ob sie

Projekte unterstützen wollte oder nicht.

Heinz Kousz entgegnet, Kultur sei - mit einigen gesetzlichen Ausnahmen - auch keine gebundene

Aufgabe und somit kein "Muss". Wenn kein Geld vorhanden sei, müsse man weniger machen. Es

sei ein Unterschied, ob ein Plafond gesetzt werde oder ob das Geld ausgegeben werden müsse.

Deshalb sei er der Auffassung, die Initiative sei rechtens und somit für gültig zu erklären.

Jakob Briner stellt Antraq auf geheime Abstimmung.

In der Abstimmunq wird die hierfür erforderliche Stimmenzahl mit 12 Ja-Stimmen exakt erreicht.

31

1 Stimme

13 Stimmen

21 Stimmen

17 Stimmen

Die geheim durchgeführte Abstimmunq über die Gültigkeit der Einzelinitiative ergibt folgendes

ResuItat:

Verteilte und eingesammelte Wahlzettel

Erforderliche 2/3 Mehrheit für Ungültigerklärung

Auf Ungültigkeit der Initiative entfallen

Auf Gültigkeit der Initiative entfallen

Entha Itungen

Die erforderliche Stimmenzahl von 21 Stimmen für die Ungültigerklärung wurde nicht erreicht.

Die Einzelinitiative ist somit gültig.

b) Begründunq

Initiant Claudio Schmid erklärt, die SVPsei für Kultur und befürworte diese. Die Subventionierung

solle jedoch in vernünftigem Rahmen erfolgen. Um die anhaltenden Diskussionen mit den ver­

schiedenen Kulturgütern zu einem Ende zu bringen, zeige die SVP Kooperationswille und biete

Hand. Er halte fest, dass die Kulturausgaben zurzeit gemäss Voranschlag 2004 sogar unter diesem

einen Prozent lägen. Interessant an diesem Vorstoss sei die Tatsache, dass die Stadt mehr Geld

ausgeben könne, wenn es ihr gut gehe und weniger, wenn es ihr weniger gut gehe. Er betrachte

dies als konstruktiven Beitrag zur Kulturdiskussion.
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31

12 Stimmen

14 Stimmen

11 Stimmen

6 Stimmen
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Bernhard Hecht wird die Initiative auch materiell nicht unterstützten. Er will vom Initianten wis­

sen, ob es sich um einen ausformulierten Vorschlag oder um eine allgemeine Anregung handle.

Claudio Schmid hält fest, es sei eine Einzelinitiative in Form der allgemeinen Anregung. Es sei nun

Aufgabe einer Kommission oder des Stadtrates, die Definition und Formulierung vorzunehmen.

Mike Bader lehnt die Initiative namens der Grünen-Fraktion nicht nur formell, sondern auch ma­

teriell ab. Essollen nicht vordefinierte, sondern sinnvolle Ausgaben getätigt werden. Die EinzeIini­

tiative versuche, jede Unterstützung von möglichen weiteren sinnvollen Ausgaben im Kulturbe­

reich bereits im Keime zu ersticken. Der Gemeinderat solle auch in Zukunft die Möglichkeit haben:-­

in seinen Augen nötige Investitionen und Ausgaben im Kulturbereich tätigen zu können. Nicht die

Höhe der Ausgabe stehe im Vordergrund, sondern die Art der Leistung, die man fürs Geld bekom­

me. Der vom Initianten gewählte Ansatz sei der falsche Weg.

Heinz Kousz stellt Antraq, die Abstimmung über die vorläufige Unterstützung der Initiative ge­

heim durchzuführen.

Der Antrag vereint in der Abstimmunq 13 Stimmen und gilt somit gemäss Art. 38 Abs. 3 der Ge­

schäftsordnung als angenommen.

Die geheim durchgeführte Abstimmunq über die vorläufige Unterstützung der Einzelinitiative

ergibt folgendes Resultat:

Verteilte und eingesammelte Wahlzettef

Erforderliche Stimmenzahl für die vorläufige Unterstützung

Für eine vorläufige Unterstützung sind eingegangen

Gegen eine vorläufige Unterstützung sind eingegangen

Entha Itungen

Die Einzelinitiative gilt somit als vorläufig unterstützt.

c) Überweisunq zu Bericht und Antraq an Stadtrat

Othmar Kern stellt Antraq, die Initiative dem Stadtrat zu Bericht und Antrag zu überweisen, was

von Bernhard Hecht unterstützt wird.

Stadtpräsident Beat Kocher stellt anfänglich Antrag auf sofortige materielle Beratung im Ge­

meinderat, zieht diesen Antrag anschliessend jedoch wieder zurück.
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